
Kostenkalkulation für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte (gültig ab 01.01.2026) 

I. Ungeprüfte studentische Hilfskräfte: Brutto-Stundensatz: 13,98 Euro

Hierzu zählen eingeschriebene Studierende ohne ersten Hochschulabschluss. 

1. Geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis (bis 603,- Euro / Monat)
Beschäftigungsumfang in 

Monatsstunden 
Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung 

Arbeitgeberbelastung pro Stunde 
in Euro (Haushaltsbelastung) 

1 bis 43 pauschal 28% 
(15% RV und 13% KV) 17,89 

2. Mehr als geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis (über 603,- Euro / Monat)
Beschäftigungsumfang in 

Monatsstunden 
Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung 

Arbeitgeberbelastung pro Stunde 
in Euro (Haushaltsbelastung) 

44 bis 85 9,30% RV 15,28 

II. Geprüfte wissenschaftliche Hilfskräfte: Brutto-Stundensatz: 14,87 Euro

Personen mit einem Bachelor-Abschluss, Diplom FH oder Master FH (ohne Akkreditierung), auch wenn sie in 
einem Master-Studiengang an einer Universität eingeschrieben sind. 

1. Geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis (bis 603,- Euro / Monat)
Beschäftigungsumfang in 

Monatsstunden 
Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung 

Arbeitgeberbelastung pro Stunde 
in Euro (Haushaltsbelastung) 

1 bis 40 pauschal 28% 
(15% RV und 13% KV) 19,03 

2. Mehr als geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis (über 603,- Euro / Monat), wenn weiter
zum Studium eingeschrieben.

Beschäftigungsumfang in 
Monatsstunden 

Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung 

Arbeitgeberbelastung pro Stunde 
in Euro (Haushaltsbelastung) 

41 bis 85 9,30% RV 16,25 

3. Mehr als geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis (über 603,- Euro / Monat), wenn
nicht mehr eingeschrieben.

Beschäftigungsumfang in 
Monatsstunden 

Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung 

Arbeitgeberbelastung pro Stunde 
in Euro (Haushaltsbelastung) 

41 bis 85 19,6% KV, PV, RV, AV 17,79 

III. Geprüfte wissenschaftliche Hilfskräfte: Brutto-Stundensatz: 20,20 Euro
 

Personen mit einem Diplom-/ Magister-/ Master-Abschluss Uni oder mit FH-Master-Abschluss in 
einem akkreditierten Studiengang. Hierzu zählen auch eingeschriebene Doktoranden. 

1. Geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis (bis 603,- Euro / Monat)
Beschäftigungsumfang in 

Monatsstunden 
Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung 

Arbeitgeberbelastung pro Stunde 
in Euro (Haushaltsbelastung) 

1 bis 29 pauschal 28% 
(15% RV und 13% KV) 25,86 

2. Mehr als geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis (über 603,- Euro / Monat)
Beschäftigungsumfang in 

Monatsstunden 
Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung 

Arbeitgeberbelastung pro Stunde 
in Euro (Haushaltsbelastung) 

30 bis 85 19,6% KV, PV, RV, AV 24,16 




